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Einleitung

A. Thematische Einführung 

Die Europäische Währungsunion steckt in ihrer schwersten Krise. Am 
Beispiel Griechenlands offenbaren sich Tragödie und Tragweite eines über-
schuldeten Staates, der seine Kredite nicht bedienen kann. Wirtschaft, Staat 
und Gesellschaft der hellenischen Republik sehen weiterhin unsicheren 
Zeiten und großen Herausforderungen entgegen. Und auch zahlreiche ande-
re europäische Staaten drückt die Last überhöhter Staatsschulden. Sie ge-
fährdet nicht nur kurzfristig die finanzpolitische Stabilität, sondern führt 
insbesondere langfristig zu einem Verlust an staatlicher Handlungsfähigkeit, 
zu Wachstumseinbußen und zu Belastungen nachfolgender Generationen. 

Die aktuelle Staatsschuldenkrise in Europa und ihre negativen Auswir-
kungen verdeutlichen mehr denn je den Wert gesunder öffentlicher Finan-
zen. Eine Reihe fiskal- und wirtschaftspolitischer Maßnahmen sind geeignet, 
um dieses Ziel zu erreichen. Ein ganz zentrales Element ist jedoch ein 
Rechtsrahmen, der die staatliche Kreditaufnahme nachhaltig begrenzt.

Hieran mangelte es auch in der Bundesrepublik Deutschland. Die Schwä-
che des alten Staatsschuldenrechts war in zunehmendem Maße kaum noch 
zu ignorieren. Der Schuldenberg wuchs seit der Finanzverfassungsreform 
von 1969 immens an. Pendelte der gesamtstaatliche Schuldenstand bis 1969 
noch um einen Wert von 20 % des Bruttoinlandsproduktes (BIP),1 stieg er 
bis 2009 auf über 72,4 % des BIP an.2 Zwar fällt in diese Zeit die historisch 

1 Siehe Beck/Prinz, Staatsverschuldung: Ursachen, Folgen, Auswege, 2013, S. 44 
(Abb. 2).

2 Siehe Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 5, 2015, Schulden des öffent-
lichen Gesamthaushalts, 2016, S. 186. Die Schuldenstandsquote ist nach den Vorga-
ben des Maastricht-Vertrages (ESVG 2010) berechnet. In absoluten Zahlen ausge-
drückt sind die Staatsschulden von knapp 63 Mrd. EUR (1.029 EUR pro Kopf) Ende 
1969 auf rund 1.700 Mrd. EUR (20.698 EUR pro Kopf) Ende 2009 gestiegen. Siehe 
Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 5, 2015, Schulden des öffentlichen Ge-
samthaushalts, 2016, S. 14. Da die Zahlen zur Staatsverschuldung in der Regel schwer 
„greifbar“ sind, hat der CSU-Politiker Franz-Josef Strauß in einer Bundestagsrede 
vom 21.9.1978 den geplanten Schuldenzuwachs des Jahres 1979 humoristisch veran-
schaulicht: Würde man 35,5 Mrd. DM in 1.000 DM-Scheinen stapeln, ergebe sich ein 
Berg von 3.550 Metern. Dieser Berg würde die Zugspitze nochmals erheblich über-
treffen, nämlich um das Vierfache des Kölner Doms. Das reine Papiergewicht würde 
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einmalige Herausforderung der Deutschen Einheit,3 aber unabhängig davon 
nahm die Staatsverschuldung stetig zu, auch in Zeiten des wirtschaftlichen 
Aufschwungs. Die negative Entwicklung der Staatsverschuldung und die 
damit verbundenen Belastungen werden insbesondere durch die Zins-Steuer-
Quote deutlich. Sie zeigt an, wie stark die ordentlichen Steuereinnahmen 
des Staates durch die Zinsbelastung gebunden sind und nicht zur Erfüllung 
der eigentlichen Staatsaufgaben zur Verfügung stehen.4 Betrug die Zins-
Steuer-Quote für den Bund im Jahr 1969 gerade einmal 2,7 %,5 so schnell-
te sie bis zum Jahr 2009 auf 16,2 % hoch.6 Auch die weiteren Indikatoren 
zur Staatsverschuldung belegen die mangelhafte Begrenzungswirkung des 
alten Staatsschuldenrechts.7

Aus diesem Grund hat die Bundesrepublik Deutschland 2009 die Schul-
denbremse eingeführt und ihr Staatsschuldenrecht grundlegend novelliert.8 

sich auf ca. 2.800 Tonnen belaufen, umgerechnet 186 Eisenbahnwaggons à 15 Ton-
nen. Siehe Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.), Audio, http://www.kas.de/wf/doc/kas_ 
15635-1442-1-30.mp3?150416091551 (abgerufen am 8.4.2017).

3 Die Belastungen der Deutschen Einheit führten zu einem sprunghaften Anstieg 
der Staatsverschuldung um rund 20 % des BIP innerhalb weniger Jahre (1990 bis 
1998). Die Ölpreiskrisen der 1970er veranlassten den Staat ebenfalls zur erhöhten 
Kreditaufnahme. Siehe Beck/Prinz, Staatsverschuldung: Ursachen, Folgen, Auswege, 
2013, S. 45 f.

4 Die Zins-Steuer-Quote beschreibt den Anteil der Zinsausgaben an den Einnah-
men aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, siehe Dietz, Indikatoren zur Beurtei-
lung der Leistungsfähigkeit öffentlicher Haushalte, in: Wirtschaft und Statistik 
10/2008, S. 862 (864). Das Bundesverfassungsgericht räumt in seinem Urteil aus 
dem Jahr 1992 zum Finanzausgleichsgesetz insbesondere der Zins-Steuer-Quote 
wesentliche Bedeutung bei der Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Handlungs-
fähigkeit ein, siehe BVerfGE 86, 148 (258 ff. und 262 f.) (Finanzausgleich II).

5 Eigene Berechnung auf der Grundlage von Bundesministerium der Finanzen, 
Statistiken und Dokumentationen, Monatsbericht Dezember 2008, S. 104 (Tab. 6).

6 Siehe Bundesministerium der Finanzen, Haushaltsüberwachung von Bund und 
Ländern, Monatsbericht Dezember 2010, S. 48 (51), (Tab. 2). Die Zinsausgaben 
bildeten mit rund 38 Mrd. EUR den größten Einzelposten bei den konsumtiven 
Ausgaben des Bundes im Haushaltsjahr 2009. Siehe Bundesministerium der Finan-
zen, Haushaltsabschluss 2009, Monatsbericht März 2010, S. 46 (58).

7 Die Entwicklung der Kreditfinanzierungsquote (Anteil der Ausgaben des Bun-
des, der durch Nettokreditaufnahme finanziert wird) und der Zins-Ausgaben-Quote 
(Anteil der Ausgaben des Bundes, der allein für Zinszahlungen aufgewendet werden 
muss) ist äußerst negativ: Die Kreditfinanzierungsquote stieg von 1,4 % im Jahr 
1969 auf 11,1 % im Jahr 2009. Die Zins-Ausgaben-Quote stieg im selben Zeitraum 
ebenfalls massiv an, von 2,7 % auf 13,0 %, siehe Simmert/Wagner, Staatsverschul-
dung kontrovers, 1981, S. 485 und 491; Bundesministerium der Finanzen, Haus-
haltsüberwachung von Bund und Ländern, Monatsbericht Dezember 2010, S. 50 
(Tab. 1) und S. 83 (Tab. 6).

8 Die nachfolgende Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise hat die öffent-
liche Aufmerksamkeit für die Staatsschulden erheblich verstärkt, sie war aber nicht 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_15635-1442-1-30.mp3?150416091551
http://www.kas.de/wf/doc/kas_15635-1442-1-30.mp3?150416091551
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Die Neufassung (Art. 109, 115 GG) wurde im Rahmen der Föderalismus-
kommission II erarbeitet und etabliert für den Bund und die Länder eine 
Schuldenregel, die sowohl ein „konjunkturelles Atmen“ der Haushalte er-
möglichen als auch die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 
sichern soll. Neben einer Ausnahmeregel für außergewöhnliche Notsituatio-
nen richtet die Neuregelung zudem einen Präventionsmechanismus (Stabili-
tätsrat) ein, der eine finanzielle Schieflage von Bund oder Ländern rechtzei-
tig erkennen und abwenden soll (Art. 109a GG).

Seit der jüngsten Reform hat sich die Situation der Staatverschuldung 
nochmals erheblich verschlechtert. Auf dem Höhepunkt der Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2009 schrumpfte das BIP um rund 5,5 %.9 Eine so deut-
liche Rezession ist in der Geschichte der Bunderepublik einzigartig. Ihre 
unmittelbaren Auswirkungen und die Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Krise ließen den gesamtstaatlichen Schuldenberg im Jahre 2010 auf 81 % 
des BIP ansteigen.10 Die darauffolgende wirtschaftliche Erholung ermög-
lichte jedoch 2015 einen Rückgang der Schuldenstandsquote auf 71,2 % des 
BIP.11 Im Haushaltsjahr 2014 gelang es sogar erstmals seit 1969, den Bun-
deshaushalt ohne Nettokrediteinnahmen auszugleichen.12 Wie die Schulden-
bremse wirkt und ob sie zu einem nachhaltigen Abbau des Schuldenstandes 
führt, wird sich allerdings erst in zehn bis fünfzehn Jahren zeigen. Für den 
Bund gilt sie seit 2016 ohne Einschränkungen und für die Länder ab 2020. 
Ihre Bewährungsprobe wird sie voraussichtlich während der nächsten kon-
junkturellen Ab- und Aufschwungphase haben, nämlich dann, wenn sie den 
Haushaltgesetzgeber bei der Kreditaufnahme tatsächlich bremst und von 
ihm fiskalische Disziplin verlangt.

Mit der Schuldenbremse nahm die Bundesrepublik eine Vorreiterrolle bei 
den nachfolgenden europäischen Reformen zur staatlichen Kreditaufnahme 

ausschlaggebend für die Reform des deutschen Staatsschuldenrechts. Denn der Ent-
wurf für eine neue Schuldenregel wurde vom Bundesfinanzministerium bereits im 
Februar 2008 in die Beratung der Föderalismuskommission II eingebracht, also vor 
dem Ausbruch der Krise, siehe Kom-Drs. 096. Die vorbereitenden Arbeiten gehen 
bereits auf den Sommer 2005 zurück. Siehe Dönnebrink et al., Das Schuldenregime 
für den Bund, in: Kastrop/Meister-Scheufelen/Sudhof (Hrsg.), Die neuen Schulden-
regeln im Grundgesetz, 2010, S. 22 (43).

9 Siehe Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Brutto-
inlandsprodukt ab 1970, 2015, S. 6.

10 Siehe Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 5, 2015, Schulden des öf-
fentlichen Gesamthaushalts, 2016, S. 185. Der Schuldenstand ist nach den Vorgaben 
des Maastricht-Vertrages (ESVG 2010) berechnet.

11 Siehe Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 5, 2015, Schulden des öf-
fentlichen Gesamthaushalts, 2016, S. 185.

12 Siehe Bundesministerium der Finanzen, Haushaltsabschluss 2014, Monatsbe-
richt Januar 2015, S. 6 (8).


